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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.12.1973

Norm

ZPO §502 Abs4 E

Rechtssatz

Die Revisionsbeschränkung des § 502 Abs 4 ZPO 7ndet auf Rechtsstreite, die aus der aus § 1096 ABGB sich ergebenden

Verp;ichtung des Vermieters resultieren, dafür zu sorgen, daß der Mieter im Gebrauch seines Bestandgegenstandes

durch Dritte nicht gestört werde, keine Anwendung.
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